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 Herkunft des bei Merklingen verunglückten Wolfs geklärt 

 

Naturschutzminister Alexander Bonde: „Die beiden in Baden und 

Württemberg überfahrenen Wölfe waren Brüder aus der Schweiz“ 

 

„Bei dem vor vier Wochen an der A8 bei Merklingen tot aufgefundenen jungen Wolf 

handelt es sich um einen Bruder des im Juni bei Lahr an der A5 überfahrenen Wolfs. 

Das Tier war kerngesund, vertilgte offenbar gerne Rehwild und hatte als besonderes 

Kennzeichen eine weiße Kralle. Todesursache war eine Kollision mit einem Auto. 

Sowohl der in Württemberg als auch der in Baden aufgefundene Wolf stammten aus 

demselben im Kanton Graubünden in der Ost-Schweiz ansässigen Rudel.“ Das teilte 

Naturschutzminister Alexander Bonde am Dienstag (22. Dezember) in Stuttgart mit. 

„Die Funde der beiden Wolfs-Brüder innerhalb weniger Monate machen deutlich, 

dass wir in Baden-Württemberg mit weiteren Tieren rechnen können - darauf sind wir 

gut vorbereitet“, so Bonde weiter. Der Handlungsleitfaden Wolf, den eine Arbeits-

gruppe im Auftrag des Landes erstellt hat, legt für den Fall des Auftretens von Wölfen 

in Baden-Württemberg einen Maßnahmenkatalog und Handlungsroutinen fest. Wölfe 

unterliegen internationalen Artenschutzbestimmungen sowie als streng geschützte Art 

den Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

Zwar hatte die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung im hessischen Gelnhau-

sen den bei Merklingen aufgefundenen Rüden anhand genetischer Analysen schon 

nach wenigen Tagen der italienischen Linie zuordnen können (das MLR berichtete), 

eine genauere Zuordnung stand jedoch bislang aus. Inzwischen liegen die Ergebnis-

se der genetischen Analysen des Labors für Naturschutzbiologie der Universität 

Lausanne vor. Das Labor konnte die Proben des an der A8 ums Leben gekommenen 
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Wolfes einem bereits in der Datenbank erfassten Tier zuordnen. Bei dem in Württem-

berg aufgefundenen Wolf handelt es sich demnach um ein Jungtier aus einem Wolfs-

rudel, das im schweizerischen Calanda-Gebiet (Kanton Graubünden) ansässig ist. 

Das Tier wurde dort mit fünf weiteren männlichen Welpen geboren. Der Wolf wurde 

bereits im Dezember 2014 und im Januar 2015 bei Chur durch Kotproben erfasst und 

wurde mit der Bezeichnung „M48“ versehen. Klar ist damit auch: Der bei Merklingen 

überfahrene Wolf ist ein Geschwistertier des im Juni 2015 bei Lahr überfahrenen 

Wolfs „M53“ - dieser stammte ebenfalls aus dem Schweizer Wolfsrudel.  

 

Auch die Sektion des Merklinger Kadavers durch das Leibniz-Institut für Zoo- und 

Wildtierforschung in Berlin ist inzwischen abgeschlossen. Die Befunde lauten: Der 

Wolf war in einem guten Gesundheits- und Ernährungszustand und wurde eindeutig 

durch eine Kollision mit einem Auto getötet. Andere Fremdeinwirkungen konnten als 

Todesursache eindeutig ausgeschlossen werden. Die Sektion des Mageninhaltes 

ergab keine Hinweise auf Nutztiere wie etwa Schafe, die gefundenen Überreste las-

sen vielmehr auf Rehwild schließen. Ferner wurde an einer der Pfoten festgestellt, 

dass eine Kralle der bei Wölfen üblicherweise schwarzen Krallen weiß war. 

 

Hintergrundinformationen: 

Der Handlungsleitfaden Wolf Baden-Württemberg kann unter https://mlr.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

mlr/intern/dateien/publikationen/Rueckkehr_des_Wolfes.pdf 

heruntergeladen werden. 

 

Über die Seite http://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-

themen/naturschutz/biologische-vielfalt-erhalten-und-foerdern/besonderer-schutz-

fuer-tiere-und-pflanzen/ können weitere Informationen zum Wolf (Verhaltenshinweise 

bei Begegnungen mit Wölfen, Hinweise für die Halterinnen und Halter von Nutztieren) 

heruntergeladen werden. 

 

Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf können der Forstlichen Versuchs- und For-

schungsanstalt unter folgender Telefonnummer gemeldet werden: 0761 / 4018 - 274. 
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